
Kapitel II

Gestaltung des Vollzugs

Allgemeine Bestimmungen

§ 10

Die Gestaltung des Vollzuges der Strafen mit Freiheits
entzug hat entsprechend den Anforderungen an eine 
sichere Verwahrung und eine wirksame Erziehung der 
Strafgefangenen zu gesellschaftsmäßigem Verhalten zu 
erfolgen. Die Schwere der begangenen Straftat und die 
Erfordernisse der Erziehung der Strafgefangenen bilden 
die Grundlage für einen differenzierten Vollzug.

Dazu 1. Durchführungsbestimmung zum StVG:

§ 1

1 Die sichere Verwahrung der Strafgefangenen ist durch 
Bewachung, Beaufsichtigung und Kontrolle sowie ein ent
sprechendes System der Sicherung der Strafvollzugsein
richtungen bzw. Jugendhäuser zu gewährleisten.

2 Die Erfordernisse der Bewachung, Beaufsichtigung 
und Kontrolle der Strafgefangenen sowie des Systems 
der Sicherung der Strafvollzugseinrichtungen bzw. Jugend-
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